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1. Einleitung und Rechtsgrundlagen

Anlass für den vorliegenden Artenschutzbeitrag ist die Aufstellung des Bebauungsplanes „2. Änderung Bau-

linienplan Mühlstraße“. Mit diesem  soll  daher das im  aktuellen  Baulinienplan  bestehende Bauverbot auf

Flurstück 599/2 aufgehoben und das Baufenster erweitert werden, um im Sinne eine innerörtlichen Nach-

verdichtung eine zeitgemäße Bebauung auf diesem Flurstück zu ermöglichen. Der Geltungsbereich des Be-

bauungsplans wird aus dem Abgrenzungsplan und dem zeichnerischen Teil zum Bebauungsplan ersichtlich.

Durch die Planaufstellung könnten Eingriffe vorbereitet werden, die auch zu Störungen oder Verlusten von

geschützten Arten nach § 7 Abs. 2 BNatSchG oder deren Lebensstätten führen können. Die Überprüfung er-

folgt anhand des vorliegenden artenschutzrechtlichen Fachbeitrages.

Nachdem mit  der  Neufassung  des  Bundesnaturschutzgesetzes

(BNatSchG) vom Dezember 2007 das deutsche Artenschutzrecht

an die europäischen Vorgaben angepasst wurde, müssen bei allen

genehmigungspflichtigen  Planungsverfahren  und  bei  Zulas-

sungsverfahren nunmehr die  Artenschutzbelange  entsprechend

den europäischen Bestimmungen durch eine artenschutzrechtli-

che Prüfung berücksichtigt werden.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
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Abb. 1: Übersichtskarte mit der Lage des Plangebietes (schwarz gestrichelt).

Abbildung 2: Ausschnitt aus dem 
Abgrenzungsplan mit dem räumlichen 
Geltungsbereich.
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1.1 Untersuchungszeitraum und Methode

Die artenschutzrechtlich relevanten Untersuchungen erfolgten am 12.07.2021 in Form einer Übersichtsbe-

gehung. Die Untersuchungen münden demnach in eine Habitatpotenzialanalyse. Hierbei soll dargestellt wer-

den, ob sich innerhalb des Geltungsbereiches und dessen Wirkraum Habitatstrukturen auffinden lassen,

welche sich als potenzieller Lebensraum für planungsrelevante Arten eignen. Sind derartige Potenziale fest-

zustellen, so wird ein Vorkommen der jeweiligen Art im Gebiet unterstellt bzw. werden Aussagen über not-

wendige weitergehende und vertiefende Untersuchungen bezüglich bestimmter Arten oder Artengruppen

getroffen.

Eine Habitatpotenzialanalyse wurde zur Ermittlung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände für den vor-

liegend behandelten Bebauungsplan als ausreichend erachtet, da Zerschneidungswirkungen durch das Vor-

haben ausgeschlossen werden können und aufgrund der Vorbelastung des Gebietes ein Vorkommen stö-

rungsempfindlicher und seltener Arten ausgeschlossen werden kann.

In der nachfolgenden Tabelle sind alle Begehungstermine innerhalb des Untersuchungsraumes aufgeführt,

in denen das angetroffene Inventar an biotischen und abiotischen Strukturen auf eine mögliche Nutzung

durch artenschutzrechtlich indizierte Spezies untersucht und die angetroffenen relevanten Arten dokumen-

tiert wurden. Neben der fortlaufenden Nummer sind die Erfassungszeiträume (Datum und Uhrzeit), der Be-

arbeiter und die Witterungsverhältnisse angegeben. Den Erfassungsterminen sind jeweils die abgehandelten

Themen in Anlehnung an die arten- und naturschutzrechtlich relevanten Artengruppen und Schutzgüter zu-

geordnet. Die Angabe „Habitat-Potenzial-Ermittlung  wird für eingehende Kartierungen gewählt, bei wel‟ -

chen eine Einschätzung des Gebietes anhand der vorhandenen Habitatstrukturen hinsichtlich der Eignung

als Lebensraum für Arten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie, für europäische Vogel- und Fledermausarten

sowie für die nach dem Bundesnaturschutzgesetz besonders oder streng geschützten Arten erfolgt. Wäh-

rend der Begehungen im Untersuchungsraum wird zudem grundsätzlich immer auf Beibeobachtungen aller

planungsrelevanter Arten geachtet, wenngleich die Artengruppe in der Themenspalte nicht aufgelistet wird.

So wurden auch sämtliche Strukturen nach vorjährigen Neststandorten, nach Bruthöhlen, nach Rupfplätzen

etc. abgesucht. Die Einstufung von Bäumen als Habitatbaum erfolgt in Anlehnung an die Definition des Alt-

und Totholzkonzeptes Baden-Württemberg (z. B. Bäume mit Stammhöhlen, Stammverletzungen, mit hohem

Alter oder starker Dimensionierung, stehendes Totholz mit BHD (Brusthöhendurchmesser) > 40 cm, Horst-

bäume).

Die detaillierte Erfassungsmethode sowie die Ergebnisse der Kartierung sind in den jeweiligen nachfolgen-

den Kapiteln zu den einzelnen Artengruppen vermerkt.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
Fassung vom 23.08.2021 Seite 2
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Tab. 1: Begehungstermine im Untersuchungsgebiet

Nr. Datum Bearbeiter Uhrzeit Wetter Thema

(1) 12.07.2021 Mezger 15:55 – 17:00 24°C, 60 % Wolken, leichter Wind F, H, P, V

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

F: Fledermäuse H: Habitat-Potenzial-Ermittlung P: Farn- und Blütenpflanzen V: Vögel

Ergänzend zu den eigenen Erhebungen wird das Zielartenkonzept des Landes Baden-Württemberg (ZAK) für

Winterlingen (Zollernalbkreis) (kleinste im Portal des ZAK vorgegebene Raumschaft) im Naturraum Mittlere

Flächenalb dargestellt und bei der Ergebnisfindung mit diskutiert. Als im Gebiet vorkommende Habitatstruk-

turen wurden ausgewählt:

• D.2.2.1 Grünland frisch und (mäßig) nährstoffreich (typische Glatthaferwiesen und verwandte Typen)

• D.2.2.1 Grünland frisch und nährstoffreich (Flora nutzungsbedingt gegenüber D2.2.1 deutlich ver  

armt) 

• D6.2 Baumbestände  (Feldgehölze,  Alleen,  Baumgruppen,  inkl.  baumdominierter  Sukzessions  

gehölze, Fließgewässer begleitender baumdominierter Gehölze im Offenland (im Wald s.  

E1.7), Baumschulen und Weihnachtsbaumkulturen) 

• F1 Außenfassaden,  Keller,  Dächer,  Schornsteine,  Dachböden,  Ställe,  Hohlräume,  Fensterlä

den oder Spalten im Bauwerk mit Zugänglichkeit für Tierarten von außen; ohne dauerhaft  

vom Menschen bewohnte Räume. 

Im Ergebnis lieferte das Zielartenkonzept 36 (27) Zielarten aus fünf Artengruppen. Die Zahlangaben in Klam-

mern beinhalten neben den Arten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie auch Arten des Anhanges II.  Die zu

berücksichtigenden Arten nach dem Zielartenkonzept des Landes Baden-Württemberg (ZAK) sind in Tabelle

9 im Anhang dieses Gutachtens dargestellt.

Neben 14 europäischen Vogel- und  17  Fledermausarten standen nach der Auswertung zunächst bei den

Säugetieren die Haselmaus (Muscardinus avellanarius)  und der Biber (Castor fiber), bei den Reptilien die

Zauneidechse (Lacerta agilis), bei den Schmetterlingsarten der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Ma-

culinea nausithous) sowie bei den Käfern der Juchtenkäfer (Osmoderma eremita) im Vordergrund. Von den

Arten des Anhanges II der FFH-Richtlinie sollten nach dem ZAK der Hirschkäfer (Lucanus cervus) berück-

sichtigt werden.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
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1.2 Rechtsgrundlagen

Die rechtliche Grundlage für den vorliegenden Artenschutzbeitrag bildet der artenschutzrechtliche Verbots-

tatbestand des § 44 Abs. 1 BNatSchG, der folgendermaßen gefasst ist:

"Es ist verboten,

• wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten

oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,

• wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fortpflan-

zungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche

Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art

verschlechtert,

• Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten der Natur zu

entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,

• wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu

entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören."

Die Verbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG werden um den Absatz 5 ergänzt, mit dem bestehende und von der

Europäischen Kommission anerkannte Spielräume bei der Auslegung der artenschutzrechtlichen Vorschrif-

ten der FFH-Richtlinie genutzt und rechtlich abgesichert werden sollen, um akzeptable und im Vollzug prak-

tikable Ergebnisse bei der Anwendung der Verbotsbestimmungen des Absatzes 1 zu erzielen. Danach gelten

für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im Sinne des § 18

Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässig sind, folgende Bestimmungen:

1. Sind in Anhang IVa der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten oder europäische Vogelarten betrof-

fen, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 1 (Schädigungsverbot) nicht vor, wenn die Be-

einträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für Exemplare

der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen,

fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann. Weiterhin liegt ein Verstoß gegen

das Verbot des Absatzes 1 Nr. 3 (Störungsverbot) nicht vor, wenn   die ökologische Funktion der von dem  

Eingriff  oder  Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs-  oder  Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang

weiterhin erfüllt bleibt. Die ökologische Funktion kann vorab durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen

(so genannte CEF-Maßnahmen) gesichert werden. Entsprechendes gilt für Standorte wild lebender Pflan-

zen der in Anhang IVb der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
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2. Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs

oder  Vorhabens ein Verstoß gegen die  Zugriffs-,  Besitz-  /  Vermarktungsverbote  nicht  vor.  Die  arten-

schutzrechtlichen Verbote bei nach § 15 zulässigen Eingriffen in Natur und Landschaft sowie nach den

Vorschriften des Baugesetzbuches zulässigen Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 gelten somit

nur für die in Anhang IV der FFH-RL aufgeführten Tier- und Pflanzenarten sowie europäischen Vogelar-

ten.

Bei den nur nach nationalem Recht geschützten Arten ist durch die Änderung des NatSchG eine Vereinfa-

chung der Regelungen eingetreten. Eine artenschutzrechtliche Prüfung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist für

diese Arten nicht erforderlich. Die Artenschutzbelange müssen insoweit im Rahmen der naturschutzrechtli-

chen Eingriffsregelung (Schutzgut Tiere und Pflanzen) über die Stufenfolge von Vermeidung, Minimierung

und funktionsbezogener Ausgleich behandelt werden. Werden Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m.

Abs. 5 BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten erfüllt, müssen die Ausnahmevor-

aussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sein.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
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2. Beschreibung der vom Vorhaben betroffenen Biotop- und Habitatstrukturen

2.1 Lage des Untersuchungsgebietes

Das Untersuchungsgebiet befindet sich im geschlossenen Siedlungraum der Gemeinde Winterlingen im Zol-

lernalbkreis. Dieses befindet sich in der Mühlstraße 22 und liegt südlich der Ebinger Straße und westlich der

Römerstraße.  Im Süden wird es von der Mühlstraße begrenzt. Nach Nordosten und Südwesten schließen

Grundstücke  dieser  Straße  an  das  Plangebiet  an.  Im  Nordwesten  endet  der  Geltungsbereich  an  einem

Grundstück der Römerstraße. Das weitgehend ebene Plangebiet befindet sich auf 790 m über NHN. 

2.2 Nutzung des Untersuchungsgebietes

Im Plangebiet befindet sich ein noch bewohntes Gebäude sowie ein Garten, in welchen überwiegend Rasen-

flächen angelegt sind. Außerdem sind folgende Gehölze im Garten vorhanden: Thuja (etwa 5 m hoch),

Fliederstrauch (2,5 m hoch), Zierstrauch (2 m hoch) und zwei kleine Apfelbäume (1,5 m hoch; Stammdurch-

messer 4 cm BHD; bzw. 1,7 m hoch, Stammdurchmesser 10 cm). Keines dieser Gehölze ausreichend groß 

genug, um Baumhöhlen oder Spaltenstrukturen entwickelt zu haben, welche als Bruthöhlen für Vögel oder 

Quartier für Fledermäuse in Frage kommen könnten.

Zur  Veranschaulichung  einer für  diese Rasenfläche typischen Wiesenpflanzen-Gemeinschaft  wurde eine

Schnellaufnahme nach den Vorgaben der LUBW durchgeführt.1 Bei dieser wurden auf dem 25 m² großen

1 LUBW  LANDESANSTALT FÜR UMWELT,  MESSUNGEN UND NATURSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (Hrsg.)  (2014):  Handbuch  zur  Erstellung  von
Managementplänen für die Natura 2000-Gebiete in Baden-Württemberg. Landesanstalt für Umwelt Messungen und Naturschutz

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
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Abb. 3: Ausschnitt aus der topografischen Karte 
(Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19).

Winterlingen
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Zählquadrat 16 Arten gefunden. Lediglich ein dieser Pflanzenarten gilt als Magrkeitszeiger (Rundblättrige

Glockenblume), von dieser wurden jedoch nur wenige Exemplare gefunden. Innerhalb der Rasenfläche wur-

den einzelne, kleinräumige Altgrasstreifen stehen lassen, am Rand dieser  Bereiche wuchsen einzelne Ex-

emplare der Wiesenknautie, des Hornklees und der Rundblättrigen Glockenblume.

Tab. 2: Schnellaufnahme aus der Fettwiese (ca. 5 x 5 m) (Magerarten fett, Störzeiger [fett])

Wiss. Bezeichnung Deutscher Name E Wiss. Bezeichnung Deutscher Name E

Achillea millefolium Wiesen-Schafgarbe 1 Prunella vulgaris Kleine Braunelle r

Alchemilla vilgaris aggr. Frauenmantel 1 Plantago lanceolata Spitz-Wegerich 2a

Campanula rotundifolia Rundbl. Glockenblume + Plantago major 1c Breit-Wegerich 1

Cerastium holosteoides Armhaariges Hornkraut 1 Poentilla reptans Kriechendes Fingerkraut 1

Crepis capillaris 1c Kleinblütiger Pippau + Ranunculus acris Scharfer Hahnenfuß 2a

Galium album Weißes Wiesenlabkraut 1 Taraxacum sect. Rud. (1a) Wiesen-Löwenzahn 2a

Geranium dissectum [1c] Schlitzbl. Storchschnabel r Trifolium pratense Rot-Klee 2a

Poaceae indet Gras unbestimmt 2b Trifolium repens Kriech-Klee 1

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

Artmächtigkeit nach der Braun-Blanquet-Skala (kombinierte Abundanz- / Dominanz-Skala)

Symbol Individuenzahl Deckung Symbol Individuenzahl Deckung

r selten, ein Exemplar (deutlich unter 1 %) 2b (beliebig) 16 bis 25 %

+ wenige (2 bis 5 Exemplare) (bis 1 %) 3 (beliebig) 26 bis 50 %

1 viele (6 bis 50 Exemplare) (bis 5 %) 4 (beliebig) 51 bis 75 %

2a (beliebig) 5 bis 15 % 5 (beliebig) 76 bis 100 %

Kategorie der Lebensraum abbauenden Art

1a: Stickstoffzeiger 1b: Brachezeiger 1c: Beweidungs-, Störzeiger 1d: Einsaatarten

I

Abb. 4: Blick in westlicher Richtung entlang der Nordseite 
des Gebäudes auf den Garten.

Abb. 5: Blick auf das Wohnhaus in südöstlicher Richtung. 
Die beiden Gebäude auf der linken Seite befinden sich 
außerhalb des Geltungsbereichs und sind nicht Bestandteil 
des vorliegenden Bebauungsplan.

Baden-Württemberg. Version 1.3.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
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Abb. 6: Thyja-Baum im nordwestlichen Teil des Geltungs-
bereichs.

Abb. 7: Blick auf die Rasenfläche mit einem dünnstämmigen
Apfelbaum im Vordergrund, Blick in nordwestliche Richtung.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
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3. Schutzgebiete im Bereich des Untersuchungsgebietes

3.1 Ausgewiesene Schutzgebiete nach dem Naturschutzrecht

Tab. 3: Schutzgebiete in der Umgebung des Geltungsbereiches

Lfd. Nr. Biot.-Nr. Bezeichnung Lage

(1) 1-7820-417-1669 Offenlandbiotop: Feldgehölze und Feldhecke östlich Straßberg, 'Mühltal 295 m SW

(2) 1-7820-417-9209 Offenlandbiotop: Feldhecken entlang der B 463 bei Winterlingen II 490 m O

(3) 2-7820-417-2051 Waldbiotop: Blockwald im Großen Mühltal SO Straßberg 625 m SW

(4) 1-7820-4170-128 Offenlandbiotop: Feuchtgebiet Brühl O Winterlingen 930 m SO

(5) 84170750023 Naturdenkmal: Brühl 930 m SO

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

Lage: kürzeste Entfernung vom Mittelpunkt des Geltungsbereiches zum Schutzgebiet mit der entsprechenden Richtung

Innerhalb des Geltungsbereiches bestehen keine Schutzgebiete. Das nächst gelegene Offenlandbiotop ist ein

Feldgehölz mit einer Feldhecke in ca. 295 m Entfernung in südwestlicher Richtung. Es wird konstatiert, dass

vom Vorhaben keine negativen Wirkungen auf die Schutzgebiete und deren Inventare in der Umgebung aus-

gehen.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
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Abb. 8: Orthofoto des Planungsraumes mit Eintragung der Schutzgebiete in der Umgebung (Geobasisdaten © Landesamt
für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19).
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3.2 Ausgewiesene FFH-Lebensraumtypen außerhalb von FFH-Gebieten

Tab. 4: Magere Flachland-Mähwiesen (FFH LRT 6510) in der Umgebung des Geltungsbereiches

Lfd. Nr. Biot.-Nr. Bezeichnung Lage

(1) 65108-000-46057073 Flachland-Mähwiese östlich Vogelherd II 385 m NW

(2) 65108-000-46054541 Trockene Flachland-Mähwiesen W Winterlingen 670 m NW

(3) 65108-000-46054353 Montane Flachland-Mähwiesen W der B463 bei Winterlingen I 665 m W

(4) 65108-000-46054354 Montane Flachland-Mähwiese W der B463 bei Winterlingen II 635 m W

(5) 6510800046057069 Flachlandmähwiese südlich der Helstraße Winterlingen V 915 m O

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

Lage : kürzeste Entfernung vom Mittelpunkt des Geltungsbereiches zum Schutzgebiet mit der entsprechenden Richtung

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich keine ausgewiesenen FFH-Lebensraumtypen. Die nächst ge-

legene  Magere Flachland-Mähwiese ist in ca.  385 m Entfernung in  nordwestlicher Richtung  gelegen.  Vom

Vorhaben gehen keine erheblichen negativen Wirkungen auf die FFH-Lebensraumtypen und deren Inventare

in der Umgebung aus.

3.3 Biotopverbund

Der Fachplan „Landesweiter Biotopverbund  versteht sich als Planungs- und Abwägungsgrundlage, die ent‟ -

sprechend dem Kabinettsbeschluss vom 24.04.2012 bei raumwirksamen Vorhaben in geeigneter Weise zu

berücksichtigen ist. Die Biotopverbundplanung ist auf der Ebene der kommunalen Bauleitplanung eine Ar-

beits- und Beurteilungsgrundlage zur diesbezüglichen Standortbewertung und Alternativen-Prüfung, sowie

bei der Ausweisung von Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen-Flächen.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
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Abb. 9: Orthofoto mit Eintragung der Mageren Flachland-Mähwiesen (gelbe Flächen) in der Umgebung (Geobasisdaten ©
Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19).
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Nach § 21 BNatSchG Abs. 4 sind zudem die „Kernflächen, Verbindungsflächen und Verbindungselemente

durch Erklärung zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft im Sinne des § 20 Absatz 2, durch pla-

nungsrechtliche Festlegungen, durch langfristige vertragliche Vereinbarungen oder andere geeignete Maß-

nahmen rechtlich zu sichern, um den Biotopverbund dauerhaft zu gewährleisten .‟

Der Fachplan „Landesweiter Biotopverbund  stellt im Offenland drei Anspruchstypen dar – Offenland trocke‟ -

ner, mittlerer und feuchter Standorte. Innerhalb dieser wird wiederum zwischen Kernräumen, Kernflächen

und  Suchräumen  unterschieden.  Kernbereiche  werden  als  Flächen  definiert,  die  aufgrund  ihrer  Bioto-

pausstattung und Eigenschaften eine dauerhafte Sicherung standorttypischer Arten, Lebensräume und Le-

bensgemeinschaften ermöglichen können. Die Suchräume werden als Verbindungselemente zwischen den

Kernflächen verstanden, über welche die Ausbreitung und Wechselwirkung untereinander gesichert werden

soll.

Der innerörtliche Geltungsbereich enthält weder Flächen des Biotopverbund noch berührt er diese. Daher ist

mit einer Verschlechterung der Biotopverbundfunktion durch die Umsetzung des Vorhabens nicht zu rech-

nen. 

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
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Abb. 10: Biotopverbund (farbige Flächen) in der Umgebung des Geltungsbereiches (schwarz gestrichelte Linie)

Abb. 10: Biotopverbund (farbige Flächen) in der Umgebung des Geltungsbereiches (schwarz gestrichelte Linie). Daten 
nach dem aktuellen Fachplan „Landesweiter Biotopverbund im Offenland“ mit Stand 2020 der LUBW).
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4. Vorhabensbedingte Betroffenheit von planungsrelevanten Arten

Im Nachfolgenden wird dargestellt, inwiefern durch das geplante Vorhaben planungsrelevante Artengruppen

betroffen sind. Bezüglich der streng geschützten Arten, der Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie sowie

den europäischen Vogelarten (= planungsrelevante Arten) ergeben sich aus § 44 Abs.1 Nr. 1 bis 3 i.V.m. Abs.

5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende Verbote:

Schädigungsverbot:

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und damit verbundene vermeidbare

Verletzung oder Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen.

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorha-

ben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird.

Störungsverbot: 

Erhebliches  Stören  von  Tieren  während  der  Fortpflanzungs-,  Aufzucht-,  Mauser-,  Überwinterungs-  und

Wanderungszeiten. 

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszu-

standes der lokalen Population führt.

Tab. 5: Durch das Vorhaben potenziell betroffene Artengruppen und die Eignung des Gebietes als Habitat

Arten / Artengruppe Habitateignung § gesetzlicher Schutzstatus

Farn- und 
Blütenpflanzen

nicht geeignet – Das Vorkommen von planungsrelevanten Farn- und 
Blütenpflanzen in dem innerörtlichen Plangebiet kann ausgeschlossen 
werden, da die Lebensraumansprüche der indizierten Arten nicht erfüllt 
sind. Zwar liegt der Untersuchungsraum innerhalb des 
Hauptverbreitungsgebietes der Dicken Trespe (Bromus grossus), jedoch 
fehlen die von dieser Grasart bevorzugten Lebensraumstrukturen (mit 
Wintergetreide bewirtschaftete Äcker und deren Säume innerhalb des 
Geltungsbereichs.

 Es erfolgt keine weitere Prüfung.

besonders / streng geschützt,
Anhang IV FFH-RL

Säugetiere 
(ohne Fledermäuse)

nicht geeignet – Ein Vorkommen der im ZAK aufgeführten Haselmaus wird 
ausgeschlossen, da innerhalb des Plangebiets dichte, im Verbund 
stehende Sträucher mit einem reichen Angebot Beeren fehlen. Auch ein 
Vorkommen des Bibers kann ebenso ausgeschlossen werden, da Gewässer
im Plangebiet und dessen Umgebung fehlen.

 Es erfolgt keine weitere Prüfung.

besonders / streng geschützt,
Anhang IV FFH-RL

Säugetiere 
(inkl. Fledermäuse)

potenziell geeignet – Eine potenzielle Nutzung des Dachstuhls des 
Wohnhauses durch Fledermäuse als Quartier konnte nicht grundsätzlich 
ausgeschlossen werden. Daher wurde der Dachstuhl gründlich nach 
eventuell vorhandenen Fledermäusen und deren Spuren abgesucht

 Es erfolgt eine nachfolgende Ergebnisdarstellung und 
Diskussion (Kap. I4.1).

besonders / streng geschützt,
Anhang IV FFH-RL

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
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Tab. 5: Durch das Vorhaben potenziell betroffene Artengruppen und die Eignung des Gebietes als Habitat

Arten / Artengruppe Habitateignung § gesetzlicher Schutzstatus

Vögel Potenziell geeignet – Eine potentielle Nutzung durch an den 
Siedlungsraum und dessen Umgebung angepasste Vogelarten war 
gegeben. Insbesondere eine Nutzung als Nahrungsraum wird 
angenommen. Bei der Übersichtsbegehung wurde daher die Avifauna 
kartiert und es wurde am Gebäude auf Nistplatzpotenzial für 
Gebäudebrüter geachtet..

 Es erfolgt eine nachfolgende Ergebnisdarstellung und 
Diskussion (Kap. I4.2).

alle Vögel mind. besonders 
geschützt, VS-RL, BArtSchV

Reptilien nicht geeignet - Planungsrelevante Reptilienarten waren aufgrund der 
Biotopausstattung im innerörtlichen Plangebiet nicht zu erwarten. Das von 
dieser Reptilienart benötige Habitatmosaik bestehend aus offenen Stellen 
zum Sonnen und geschützten Bereichen als Verstecke fehlt innerhalb des 
Geltungsbereich, ebenso wie offene Bodenstellen zur Eiablage und 
blütenreiche Bereiche mit einem vielfältigen Angebot an 
Nahrungsinsekten. Ein Vorkommen dieser Eidechsenart wird daher 
ausgeschlossen.

 Es erfolgt keine weitere Prüfung.

besonders / streng geschützt,
Anhang IV FFH-RL

Amphibien nicht geeignet – Das Vorkommen von planungsrelevanten Amphibienarten 
konnte grundsätzlich ausgeschlossen werden, da geeignete Laichgewässer
und Landlebensräume fehlen. Ein flacher Gartenteich im Vorgarten stellte 
keinen geeigneten Lebensraum für die indizierten Arten dar.

 Es erfolgt keine weitere Prüfung.

besonders / streng geschützt,
Anhang IV FFH-RL

Wirbellose nicht geeignet - Planungsrelevante Evertebraten wurden aufgrund der für 
sie fehlenden Biotopausstattung nicht erwartet.
Der im ZAK aufgeführte Dunkle Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling 
(Maculinea nausithous) konnte aufgrund dessen Verbreitung und fehlender 
Raupenfutterpflanze (Großer Wiesenknopf) ausgeschlossen werden.
Ebenso kann ein mögliches Vorkommen des Juchtenkäfer (Osmoderma 
eremita) (Anhang-II und Anhang-IV) und des Hirschkäfers (Lucanus cervus)
(Anhang-II), ausgeschlossen werden, da der Geltungsbereich weit 
außerhalb der bekannten Verbreitungsgebiete dieser Käferarten liegt und 
im Gebiet an den Gehölzen keine essenziellen Tothölzstrukturen vorhanden
sind.

 Es erfolgt keine weitere Prüfung.

besonders / streng geschützt,
Anhang IV FFH-RL

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
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4.1 Fledermäuse (Microchiroptera)

Die nachfolgenden Nennungen der Fledermausarten für den Bereich des Messtischblattes 7820(NO) stam-

men entweder aus der Dokumentation der LUBW, Ref. 25 – Arten- und Flächenschutz, Landschaftspflege

oder sind dem Zielartenkonzept (ZAK) entnommen. 

Wie in Tab. 6 dargestellt, liegen der LUBW für das Messtischblatt-Viertel ältere Nachweise (m) von vier Fle-

dermausarten vor.  Die Artnachweise in den Nachbarquadranten sind mit "NQ" dargestellt, die aus dem ZAK

stammenden Arten sind mit "ZAK" angegeben. Datieren die Meldungen aus dem Berichtszeitraum vor dem

Jahr 2000, so ist zusätzlich "1990-2000" vermerkt.

Tab. 6: Die Fledermausarten Baden-Württembergs mit der Einschätzung eines potenziellen Vorkommens im Untersuchungsraum 

sowie der im ZAK aufgeführten Spezies (Quadranten der TK 1:25.000 Blatt 7820 NO) mit den Angaben zum Erhaltungszustand. 2

Deutscher Name Wissenschaftliche

Bezeichnung

Vorkommen3 4

bzw. Nachweis

Rote

Liste

B-W 1)

FFH-

Anhang

Erhaltungszustand

1 2 3 4 5

Mopsfledermaus Barbastella barbastellus ZAK 1 II / IV - - - - -

Nordfledermaus Eptesicus nilssonii NQ (1990-2000) 
ZAK

2 IV + ? ? ? ?

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus NQ (1990-2000) 
ZAK

2 IV + ? ? + ?

Große Bartfledermaus Myotis brandtii ZAK 1 IV + - - - -

Wasserfledermaus Myotis daubentonii NQ (1990-2000) 
ZAK

3 IV + + + + +

Wimperfledermaus Myotis emarginatus ZAK R II / IV + + - - -

Großes Mausohr Myotis myotis m (1990-2000) 
ZAK

2 II / IV + + + + +

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus m (1990-2000) 
ZAK

3 IV + + + + +

Fransenfledermaus Myotis nattereri m (1990-2000) 
ZAK

2 IV + + + + +

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri ZAK 2 IV + ? - - -

Großer Abendsegler Nyctalus noctula ZAK i IV + - + ? -

Rauhhautfledermaus Pipistrellus nathusii ZAK i IV + + + + +

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus NQ ,ZAK 3 IV + + + + +

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus ZAK G IV + ? + + +

Braunes Langohr Plecotus auritus NQ (1990-2000) 
ZAK

3 IV + + + + +

2 gemäß:  LUBW Landesanstalt  für  Umwelt,  Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (Hrsg.)  (2013):  FFH-Arten in Baden
Württemberg – Erhaltungszustand 2013 der Arten in Baden-Württemberg.

3 gemäß  LUBW Landesanstalt  für Umwelt,  Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg - Geodaten für die Artengruppe der
Fledermäuse; Ref. 25 – Arten- und Flächenschutz, Landschaftspflege; Stand 01.03.2013

4 BRAUN & DIETERLEN (2003): Die Säugetiere Baden-Württembergs, Band I, Allgemeiner Teil Fledermäuse (Chiroptera). Eugen Ulmer
GmbH & Co., Stuttgart, Deutschland.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
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Tab. 6: Die Fledermausarten Baden-Württembergs mit der Einschätzung eines potenziellen Vorkommens im Untersuchungsraum 

sowie der im ZAK aufgeführten Spezies (Quadranten der TK 1:25.000 Blatt 7820 NO) mit den Angaben zum Erhaltungszustand. 

Deutscher Name Wissenschaftliche 

Bezeichnung

Vorkommen5 6 

bzw. Nachweis

Rote 

Liste

B-W 1)

FFH-

Anhang

Erhaltungszustand

1 2 3 4 5

Graues Langohr Plecotus austriacus m (1990-2000) 
ZAK

G IV + ? - - -

Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus ZAK i IV + ? ? ? ?

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

1): BRAUN ET AL. (2003): Rote Liste der gefährdeten Säugetiere in Baden-Württemberg. In: BRAUN, M. & F. DIETERLEIN (Hrsg.) (2003): Die 
Säugetiere Baden-Württembergs, Band 1.
2) NQ: Nachbarquadrant zum MTB 7818 SW

0: ausgestorben oder verschollen 1: vom Aussterben bedroht 2: stark gefährdet

3: gefährdet D: Datengrundlage mangelhaft G: Gefährdung unbekannten 
Ausmaßes

i: gefährdete wandernde Tierart R: Art lokaler Restriktion

FFH-Anhang IV: Art nach Anhang IV der FFH-
Richtlinie

FFH-Anhang II / IV: Art nach Anhang II und IV der FFH-Richtlinie

BNatSchG §§: streng geschützte Art nach dem Bundesnaturschutzgesetz.

LUBW: Die Einstufung erfolgt über ein Ampel-Schema, wobei „grün“ [ + ] einen günstigen, „gelb“ [ - ] einen ungünstig-unzureichenden 
und „rot“ [ - ] einen ungünstig-schlechten Erhaltungszustand widerspiegeln. Lässt die Datenlage keine genaue Bewertung eines 
Parameters zu, wird dieser als unbekannt (grau) [ ? ] eingestuft. Die Gesamtbewertung, also die Zusammenführung der vier 
Parameter, erfolgt nach einem festen Schema. Beispielsweise ist der Erhaltungszustand als ungünstig-schlecht einzustufen, sobald 
einer der vier Parameter mit „rot“ bewertet wird.

1 Verbreitung 2 Population 3 Habitat

4 Zukunft 5 Gesamtbewertung (mit größerer Farbsättigung)

4.1.1 Ökologie der Fledermäuse

Untersuchungen zur lokalen Gemeinschaft von Fledermäusen innerhalb eines Untersuchungsraumes kön-

nen grundsätzlich nur im aktiven Zyklus der Arten vorgenommen werden. Dieser umfasst den Zeitraum von

(März -) April bis Oktober (- November) eines Jahres. Außerhalb diesem herrscht bei den mitteleuropäischen

Arten die Winterruhe.Die aktiven Phasen gliedern sich in den Frühjahrszug vom Winterquartier zum Jahres-

lebensraum im (März-) April bis Mai. Diese mündet in die Wochenstubenzeit zwischen Mai und August. Die

abschließende Phase mit der Fortpflanzungszeit endet mit dem Herbstzug in die Winterquartiere im Oktober

(-  November).  Diese  verschiedenen  Lebensphasen  können  allesamt  innerhalb  eines  größeren  Untersu-

chungsgebietes statt finden oder artspezifisch unterschiedlich durch ausgedehnte Wanderungen in verschie-

denen Räumen. Im Zusammenhang mit einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung sollten vor allem

die Zeiträume der Wochenstuben und des Sommerquartiers mit der Fortpflanzungsphase genutzt werden. 

5 gemäß  LUBW Landesanstalt  für Umwelt,  Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg - Geodaten für die Artengruppe der
Fledermäuse; Ref. 25 – Arten- und Flächenschutz, Landschaftspflege; Stand 01.03.2013

6 BRAUN & DIETERLEN (2003): Die Säugetiere Baden-Württembergs, Band I, Allgemeiner Teil Fledermäuse (Chiroptera). Eugen Ulmer
GmbH & Co., Stuttgart, Deutschland.
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4.1.2 Diagnose des Status im Gebiet

Quartierpotenzial: Zur Ermittlung der lokalen Fledermausfauna wurde zunächst das Gebäude nach Fleder-

mäusen abgesucht. Der Außenbereich wurde nach potenziellen Spaltenquartieren begutachtet. Das Gebäude

war zum Zeitpunkt der Begehung noch bewohnt. Daher konnte die Suche im Innenbereich auf unbewohnte,

nur gelegentlich genutzte Bereiche konzentriert werden. Hierbei wurde der Dachstuhl genauer begutachtet.

Dieses ist jedoch nicht völlig ungestört, sondern wird gelegentlich zum Abstellen von Gegenständen aller Art

genutzt.

Dennoch wurde dieser gründlich nach möglicherweise vorhandenen Fledermäusen und deren Spuren abge-

sucht. Dabei wurde insbesondere auf Verfärbungen der Wände und Holzbalken durch Kot und Munddrüsen-

sekretspuren geachtet. Es wurde auch nach am Boden befindlichen Fledermauskot, Nahrungsresten (Flügel

von Nachtfaltern und sonstige Insektenreste) und Mumien gesucht.

Bei dieser Suche wurden jedoch keine Fledermäuse oder deren Spuren gefunden.

Abb. 11: Blick in den obersten Bereich des Dachbodens Abb.  12:  Balkenkonstrukt  und Mauerwerk im Bereich des
Dachbodens.

Abb. 13: Blick auf die Fläche unterhalb des Daches. Abb. 14: Detail von Balken, Mauerwerk und Dachziegel ohne
Spuren von Fledermäusen.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
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Die Gehölze im Garten sind durchgehen zu dünn stämmig, um Höhlen oder Spaltenquartiere ausgebildet zu

haben. Da ein Übertagen von Einzeltieren grundsätzlich auch in nicht einsehbaren Strukturen von eher klei-

neren Gehölzen für möglich gehalten werden muss, dürfen Gehölzrodungen nur außerhalb der aktiven Pha-

se der Fledermäuse erfolgen, also nicht im Zeitraum vom 1. März bis 31. Oktober. 

Bedeutung als Jagdgebiet: Grundsätzlich kann der Garten Fledermäusen als Jagdgebiet dienen. Jedoch ist

dieser aufgrund seiner Habitatausstattung nur von untergeordneter Bedeutung für Fledermäuse. Die Rasen-

fläche mit den einzelnen, kleinen Gehölzen wird keine nennenswerte Menge an Insekten generieren, um für

die Fledermäuse ein Jagdgebiet von übergeordneter Bedeutung zu sein. 

Leitstrukturen: Innerhalb des Plangebietes sind keine Strukturen vorhanden, welche Fledermäusen als Leit-

struktur dienen könnten.

Prognose zum Schädigungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

(Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und damit verbundene vermeidbare Verletzung
oder Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologi-
sche Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusam-
menhang gewahrt wird.)

Vorhabensbedingte Tötungen von Fledermäusen durch die Bauarbeiten werden ausgeschlossen. Es kommen

innerhalb des gesamten Geltungsbereiches keine Strukturen vor, die als Winterquartier, Wochenstube oder

Hangplatz für Fledermäuse genutzt werden sind. Falls Gehölzrodungen im Zuge der  Baumaßnahmen not-

wendig werden sollten, sind dieser außerhalb der aktiven Zeit der Fledermäuse durchzuführen, also nicht im

Zeitraum von 01.03 bis zum 31.10.

Ein Verstoß gegen § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG (Schädigungsverbot) ist ausgeschlossen. 

Prognose zum Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

(Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszei-
ten. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes
der lokalen Population führt.)

Signifikante negative Auswirkungen für die Fledermaus-Populationen aufgrund von bau-, anlage- und be-

triebsbedingten Wirkungen sind auch bei einer Nutzung des Gebietes als Jagdraum nicht zu erwarten. 

Der Verbotstatbestand des erheblichen Störens von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Über-

winterungs- und Wanderungszeiten wird für Fledermausarten nicht erfüllt. 

✔ Ein Verstoß gegen die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG und § 44

Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG wird unter Beachtung der. o. g. Rodungszeiten ausgeschlossen.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
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4.2 Vögel (Aves)

Im Rahmen der Übersichtsbegehung innerhalb des Untersuchungsgebietes wurde auch die lokale Vogelge-

meinschaft erfasst.

In der nachfolgenden Tabelle sind sämtliche während der Kartierperiode beobachteten Vogelarten innerhalb

des Untersuchungsraumes aufgeführt. Neben der  fortlaufenden Nummer sind die Arten in alphabetischer

Reihenfolge nach dem Deutschen Namen sortiert. Den Arten ist die jeweilige wissenschaftliche Bezeichnung

und die vom Dachverband Deutscher Avifaunisten entwickelte und von SÜDBECK ET AL (2005) veröffentlichte Ab-

kürzung (Abk.) zugeordnet.

In der benachbarten Spalte ist die der Art zugeordneten Gilde abgedruckt, welche Auskunft über den Brut-

stätten-Typ gibt. Alle nachfolgenden Abkürzungen sind am Ende der Tabelle unter Erläuterungen der Abkür-

zungen und Codierungen erklärt. 

Die innerhalb der Zeilen gelb hinterlegte Art ist nicht diesen Gilden zugeordnet, sondern wird als 'seltene,

gefährdete, streng geschützte Arten, VSR-Arten und Kolonienbrüter' Art gesondert geführt. 

Unter dem Status wird die qualitative Zuordnung der jeweiligen Art im Gebiet vorgenommen. Die Einstufung

erfolgt gemäß den EOAC-Brutvogelstatus-Kriterien (nach HAGEMEIJER & BLAIR 1997), ob für die jeweilige Art in-

nerhalb des Geltungsbereiches ein mögliches Brüten (Bm) angenommen wird, ein Brutverdacht (Bv) vorliegt

oder ein Brutnachweis erbracht werden konnte (Bn). Für Beobachtungen in direkter Umgebung um den Gel-

tungsbereich wird der Zusatz U verwendet. Liegt kein Brutvogelstatus vor, so wird die Art als Nahrungsgast

(NG) oder Durchzügler/Überflieger (DZ) eingestuft.  Die  Abundanz gibt  darüber hinaus eine Einschätzung

über die Anzahl der Brutpaare bzw. Brutreviere innerhalb des Geltungsbereiches mit dem Wirkungsraum

(ohne seine Umgebung).

In der Spalte mit dem Paragraphen-Symbol (§) wird die Unterscheidung von 'besonders geschützten' Arten

(§) und 'streng geschützten' Arten (§§) vorgenommen.

Abschließend ist der kurzfristige Bestands-Trend mit einem möglichen Spektrum von „-2“ bis „+2“ angege-

ben. Die detaillierten Ausführungen hierzu sind ebenfalls den  Erläuterungen der Abkürzungen und Codie-

rungen am Ende der Tabelle zu entnehmen.
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Tab. 7: Vogelbeobachtungen im Untersuchungsgebiet und in der Umgebung (die Arten mit ihrem Status)

Nr. Deutscher Name Wissenschaftliche Bezeichnung Abk.7 Gilde
Status8 &

(Abundanz)

RL

BW9
§ Trend

1 Amsel Turdus merula A zw NGU * § +1

2 Buchfink Fringilla coelebs B zw NGU * § -1

3 Grünfink Carduelis chloris Gf zw NGU * § 0

4 Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros Hr h/n, g BmU * § 0

5 Haussperling Passer domesticus H g BmU V § -1

6 Mehlschwalbe Delichon urbicum M g, f, h/n NG V § -1

7 Rotmilan Milvus milvus Rm ! ÜF * §§ +1

8 Wacholderdrossel Turdus pilaris Wd zw NGU * § -2

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

Gilde: !: keine Gilden-Zuordnung

f : Felsenbrüter g : Gebäudebrüter h/n : Halbhöhlen- /Nischenbrüter f : Felsenbrüter

zw : Zweigbrüter bzw. Gehölzfreibrüter

Status: ? als Zusatz: fraglich; ohne Zusatz: keine Beobachtung

BmU = mögliches Brüten in direkter Umgebung um den Geltungsbereich NG = Nahrungsgast

DZ = Durchzügler, Überflug NGU = Nahrungsgast in der direkter Umgebung 
um den Geltungsbereich

Abundanz:

Rote Liste: RL BW: Rote Liste Baden-Württembergs

* = ungefährdet V = Arten der Vorwarnliste

§: Gesetzlicher Schutzstatus 

§ = besonders geschützt §§ = streng geschützt 

Trend (Bestandsentwicklung zwischen 1985 und 2009 0 = Bestandsveränderung nicht erkennbar oder 
kleiner als 20 %

-1 = Bestandsabnahme zwischen 20 und 50 % -2 = Bestandsabnahme größer als 50 %

+1 = Bestandszunahme zwischen 20 und 50 % +2 = Bestandszunahme größer als 50 %

7 Abkürzungsvorschlag deutscher Vogelnamen nach: SÜDBECK, P., H. ANDRETZKE, S. FISCHER, K. GEDEON, T. SCHIKORE, K. SCHRÖDER & C. SUDFELDT

(Hrsg.) (2005): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. Radolfzell.
8 gemäß EOAC-Brutvogelstatus-Kriterien (nach Hagemeijer & Blair 1997)
9 BAUER, H.-G., M. BOSCHERT, M. I. FÖRSCHLER, J.  HÖLZINGER, M. KRAMER & U. MAHLER (2016): Rote Liste und kommentiertes Verzeichnis der

Brutvogelarten Baden-Württembergs. 6. Fassung. Stand 31. 12. 2013. – Naturschutz-Praxis Artenschutz 11.
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4.2.1 Diagnose des Status im Gebiet

Die im Untersuchungsgebiet vorgefundenen acht Arten stellen einen Ausschnitt der lokalen Sommervogel-

Gemeinschaft dar.

Bei der Übersichtsbegehung im Juli konnten jahreszeitlich bedingt keine Vogelbruten innerhalb des Gel-

tungsbereiches oder dessen Umgebung festgestellt werden.

Landesweit auf der ‚Vorwarnliste‘ (V) stehen zwei dieser Arten: Haussperling (NGU) und Mehlschwalbe (NG).

Als ‚streng geschützte‘ Art gilt der Rotmilan (ÜF).

Das Untersuchungsgebiet hat lediglich mäßiges Potenzial, als Brutgebiet für Vögel zu dienen. .

Im Garten befinden sich eine Reihe von überwiegend dünnstämmigen Gehölzen. An diesen befinden sich kei-

ne Baumhöhlen oder sonstige Strukturen, welche sich als Nistplatz für Höhlenbrüter eignen. Jedoch sind

diese grundsätzlich als Nistplatz für Vogelarten aus der Gilde der Zweigbrüter geeignet. Sollten diese Gehöl-

ze im Garten aufgrund der Baumaßnahmen gerodet werden müssen, sind diese außerhalb der Vogelbrutzei-

ten durchzuführen, also nicht vom 1. März bis zum 31. Oktober. In der direkten Umgebung besteht ein reich-

liches Nistplatzpotenzial für störungsunempfindliche Vogelarten aus der Gilde der Zweigbrüter

Die  Mehlschwalbe  wurde mehrfach beim Überflug beobachtet und wird daher als Nahrungsgast für das

Plangebiet eingeordnet. Aufgrund der Anwesenheit dieser Vogelart wurde an der Außenfassade nach eventu-

ell vorhandenen Lehmnestern dieser Schwalbenart abgesucht. Dabei wurden jedoch keine Mehlschwalben-

nester gefunden.

Abb. 15: Außerlicher Blick auf den Bereich unterhalb des Dachen. Dort befanden sich keine Mehlschwalbennester

Der Hausrotschwanz als Halbhöhlen- und Nischenbrüter sowie Gebäudebrüter nutzt eine Vielzahl von Struk-

turen an Häusern zum Nestbau. Während der Begehung wurden jedoch keine früheren Nester von Hausrot-

schwänzen an dem Haus gefunden. Dennoch können Bruten dieser Vogelart an dem Gebäude nicht ausge-

schlossen werden werden. Daher sind Gebäudeabbruch- und Fassadenarbeiten außerhalb der Brutzeit die-
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ser Vogelart durchzuführen, also nicht vom 1. März bis zum 31. Oktober. Sollte dies nicht möglich sein, sind

die betroffenen Gebäude oder Gebäudeteile unmittelbar vor Beginn der Arbeiten erneut durch einen Fach-

gutachter zu begehen und auf eventuell vorhandene Vogelbruten hin zu kontrollieren. 

Prognose zum Schädigungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
(Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und damit verbundene vermeidbare Verletzung
oder Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologi-
sche Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusam-
menhang gewahrt wird.)

Innerhalb des Geltungsbereiches wurden keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Vogelarten registriert.

Jedoch können die im Garten vorhandenen dünnstämmigen Gehölze potenziell von störungsunempfindlichen

Arten dieser Gilde als Nistplatz genutzt werden. Falls daher Gehölzrodungen durchgeführt werden müssen,

sind diese außerhalb der Vogelbrutzeit durchzuführen, also nicht vom 1. März bis zum 31. Oktober. Dies gilt

ebenso für Gebäudeabbruch- und Fassadenarbeiten. Sollten diese nicht innerhalb dieses Zeitraum durchge-

führt werden können, sind die sind die betroffenen Gebäude oder Gebäudeteile unmittelbar vor Beginn der

Arbeiten erneut durch einen Fachgutachter zu begehen und auf eventuell vorhandene Vogelbruten hin zu

kontrollieren. 

Prognose zum Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 
(Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszei-
ten. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes
der lokalen Population führt).

Erhebliche bau-, anlage- und betriebsbedingte Störwirkungen auf Vogelarten, die in an das Plangebiet an-

grenzenden Bereichen vorkommen, sind nicht zu erwarten.

✔ Unter Einhaltung des Rodungszeitraumes und der Vorgaben für Abbrucharbeiten kann ein Verstoß gegen

die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG und § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m.

Abs. 5 BNatSchG ausgeschlossen werden.
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5. Ergebnis der artenschutzrechtlichen Prüfung

Tab. 8: Zusammenfassung der Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Prüfung

Tier- und Pflanzengruppen Betroffenheit Ausmaß der Betroffenheit (Art, Ursache)

Farne und Blütenpflanzen nicht betroffen keines

Vögel ggf. betroffen • Möglicher Verlust eines kleinräumigen potenziellen 
Teil-Nahrungshabitats und Teil-Lebensraumes von 
geringer Größe sowie möglicher Brutplätze für 
siedlungsfolgende Vogelarten durch Gehölzrodungen 
und Flächenversiegelung

Säugetiere (ohne Fledermäuse) nicht betroffen keines

Fledermäuse ggf. betroffen • Möglicher Verlust eines kleinräumigen potenziellen 
Teil-Jagdhabitats von geringer Größe durch 
Gehölzrodungen und Flächenversiegelung

Reptilien nicht betroffen keines

Amphibien nicht betroffen keines

Wirbellose Käfer nicht betroffen keines

Schmetterlinge nicht betroffen keines

Libellen nicht betroffen keines

Weichtiere nicht betroffen keines

Die artenschutzrechtliche Prüfung kommt zu dem Ergebnis, dass unter Einhaltung der unten genannten Ver-

meidungs- und Minimierungsmaßnahmen, durch das geplante Vorhaben kein Verstoß gegen  §  44 Abs. 1

i.V.m. Abs. 5 BNatSchG vorbereitet wird.

CEF- / FCS-Maßnahmen sowie Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen:

• Zum Schutz von Vögeln und Fledermäusen sind notwendige Gehölzrodungen ausschließlich außerhalb der

Vogelbrutzeit und der Aktivitätsphase von Fledermäusen, also nicht im Zeitraum vom 01. März bis 31. Ok-

tober, zulässig.

• Gebäudeabbruch- und Fassadenarbeiten sind außerhalb der Vogelbrutzeit durchzuführen, also nicht vom

1. März bis zum 31. Oktober. Sollte dies nicht möglich sein, sind die betroffenen Gebäude oder Gebäude-

teile unmittelbar vor Beginn der Arbeiten erneut durch einen Fachgutachter zu begehen und auf eventuell

vorhandene Vogelbruten hin zu kontrollieren. 
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II Anhang

Zielartenkonzept des Landes Baden-Württemberg für die Gemeinde Winterlingen

Tab. 9: Planungsrelevante Arten (FFH-RL Anhang IV, europäische Vogelarten) nach dem Zielartenkonzept

Deutscher Name Wissenschaftliche Bezeichnung
ZAK-

Status

Krite-

rien
ZIA

Rote Liste
FFH-RL BG

D BW

Zielarten Säugetiere

Landesarten Gruppe A ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Mopsfledermaus Barbastella barbastellus LA 2 - 1 1 II, IV §§

Wimperfledermaus Myotis emarginatus LA 2 - 1 R II, IV §§

Landesarten Gruppe B ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Biber Castor fiber LB 2, 4 x 3 2 II, IV §§

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus LB 2 - V 2 IV §§

Fransenfledermaus Myotis nattereri LB 2 - 3 2 IV §§

Graues Langohr Plecotus austriacus LB 2 - 2 1 IV §§

Große Bartfledermaus Myotis brandtii LB 2 - 2 1 IV §§

Naturraumarten ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Großes Mausohr Myotis myotis N 6 - 3 2 II, IV §§

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri N 2a - G 2 IV §§

Nordfledermaus Eptesicus nilssonii N 2a - 2 2 IV §§

Zielarten Vögel

Landesarten Gruppe A ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Braunkehlchen Saxicola rubetra LA 2 x 3 1 - §

Kiebitz Vanellus vanellus LA 2 - 2 2 - §§

Raubwürger Lanius excubitor LA 2 x 2 1 - §§

Rebhuhn Perdix perdix LA 2 x 2 2 - §

Wendehals Jynx torquilla LB 2,3 x 2 2 - §§

Naturraumarten ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Baumfalke Falco subbuteo N 6 - 3 3 - §§

Baumpieper Anthus trivialis N 6 - V 3 - §

Dohle Coloeus monedula N 6 - - 3 - §

Feldlerche Alauda arvensis N 6 - 3 3 - §

Grauspecht Picus canus N 5,6 - 2 V I §§

Kuckuck Cuculus canorus N 6 - V 3 - §

Mehlschwalbe Delichon urbicum N 6 - V 3 - §

Rauchschwalbe Hirundo rustica N 6 - V 3 - §

Rotmilan Milvus milvus N 5 - - - I §§
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Tab. 9: Planungsrelevante Arten (FFH-RL Anhang IV, europäische Vogelarten) nach dem Zielartenkonzept

Zielarten Amphibien und Reptilien

Naturraumarten ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Zauneidechse Lacerta agilis N 6 - 3 V IV §§

Zielarten Tagfalter und Widderchen

Landesarten Gruppe B ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Du. Wie. Ameisen-Bläuling Maculinea nausithous LB 3 x 3 3 II, IV §§

Zielarten Totholzkäfer

Landesarten Gruppe B ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Juchtenkäfer Osmoderma eremita LB 2 - 2 2 II*, IV §§

Weitere europarechtlich geschützte Arten ZAK Krit. ZIA D BW FFH-RL BG

Braunes Langohr Plecotus auritus - - - V 3 IV §§

Großer Abendsegler Nyctalus noctula - - - - i IV §§

Haselmaus Muscardinus avellanarius - - - V G IV §§

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus - - - 3 3 IV §§

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus - - - oE G IV §§

Rauhhautfledermaus Pipistrellus nathusii - - - G i IV §§

Wasserfledermaus Myotis daubentonii - - - - 3 IV §§

Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus - - - G i IV §§

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus - - - - 3 IV §§

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

ZAK (landesweite Bedeutung der Zielarten – aktualisierte Einstufung, Stand 2005, für Fledermäuse und Vögel Stand

2009): 

E Erloschene oder verschollene Arten in Baden-Württemberg; bei erneutem Auftreten haben die Arten höchste Schutzpriorität, 
sofern sie nicht als stark vagabundierende Vermehrungsgäste betrachtet werden müssen. 

LA Landesart Gruppe A; vom Aussterben bedrohte Arten und Arten mit meist isolierten, überwiegend instabilen bzw. akut 
bedrohten Vorkommen, für deren Erhaltung umgehend Artenhilfsmaßnahmen erforderlich sind.

LB Landesart Gruppe B; Landesarten mit noch mehreren oder stabilen Vorkommen in einem wesentlichen Teil der von ihnen 
besiedelten ZAK-Bezugsräume sowie Landesarten, für die eine Bestandsbeurteilung derzeit nicht möglich ist und für die kein 
Bedarf für spezielle Sofortmaßnahmen ableitbar ist.

N Naturraumart; Zielarten mit besonderer regionaler Bedeutung und mit landesweit hoher Schutzpriorität.

z Zusätzliche Zielarten der Vogel- und Laufkäferfauna (vgl. Materialien: Einstufungskriterien).

Kriterien (Auswahlkriterien für die Einstufung der Art im Zielartenkonzept Baden-Württemberg, s.a. Materialien:

Einstufungskriterien):

Zur Einstufung als Landesart: 1 (sehr selten); 2 (hochgradig gefährdet); 3 (sehr hohe Schutzverantwortung); 4 
(landschaftsprägende Habitatbildner).

Zur Einstufung als Naturraumart: 2a (2, aber noch in zahlreichen Naturräumen oder in größeren Beständen); 5 (hohe 
Schutzverantwortung, aber derzeit ungefährdet); 6 (gefährdet); 7 (naturräumliche Charakterart).

ZIA (Zielorientierte Indikatorart): Zielarten mit besonderer Indikatorfunktion, für die in der Regel eine deutliche Ausdehnung ihrer 
Vorkommen anzustreben ist; detaillierte Erläuterungen siehe Materialien: Einstufungskriterien).

Rote Liste D: Gefährdungskategorie in Deutschland (Stand 12/2005, Vögel Stand 4/2009).

Rote Liste BW: Gefährdungskategorie in Baden-Württemberg (Stand 12/2005, Vögel Stand 4/2009). 
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Tab. 9: Planungsrelevante Arten (FFH-RL Anhang IV, europäische Vogelarten) nach dem Zielartenkonzept

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

FFH Besonders geschützte Arten nach FFH-Richtlinie (Rat der europäischen Gemeinschaft 1992, in der aktuellen Fassung, Stand 
5/2004): II (Anhang II), IV (Anhang IV), * (Prioritäre Art).

EG Vogelarten nach Anhang I der EG Vogelschutzrichtlinie, 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979, in der aktuellen Fassung, 
Stand 4/2009).

BG Schutzstatus nach BNatSchG in Verbindung mit weiteren Richtlinien und Verordnungen (Stand 8/2005); für die Aktualität der 
Angaben wird keine Gewährleistung übernommen, zu den aktuellen Einstufungen siehe Wisia Datenbank des BfN: 
www.wisia.de.

Gefährdungskategorien (Die Einzeldefinitionen der Einstufungskriterien sind zwischen den Artengruppen sowie

innerhalb der Artengruppen zwischen der bundesdeutschen und der landesweiten Bewertung teilweise unterschiedlich

und sind den jeweiligen Originalquellen zu entnehmen):

1 vom Aussterben bedroht

2 stark gefährdet

3 gefährdet

V Art der Vorwarnliste

G Gefährdung anzunehmen

R (extrem) seltene Arten und/oder Arten mit geographischer Restriktion, abweichend davon bei Tagfaltern: reliktäres 
Vorkommen oder isolierte Vorposten

- nicht gefährdet

i gefährdete wandernde Art (Säugetiere)

oE ohne Einstufung
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